
Anlage 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen 

an öffentlichem Verkehrsraum der Gemeinde Tutzing 
- Sondernutzungsgebührenverzeichnis - 

vom 08. Juli 2015  
 

gemäß § 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzung an 
öffentlichem Verkehrsraum der Gemeinde Tutzing 
 
 

Art der Sondernutzung Maßeinheit Zeiteinheit Betrag in 
Euro 

1. Bauzäune  qm  Woche    1,00 

2. Leitungen (insbesondere Rohre, Kabel und 
Kanäle), bei denen nicht ein überwiegendes 
öffentliches Interesse bestehet 

 
m 

 
Jahr 

 
    2,00 

3. Aufstellen von Baugerüsten, Bauhütten, Kränen, 
Putzsilos, Bauwagen, Container 

qm  Woche     1,00 

4. Lagerung von Gegenständen aller Art qm  Woche     1,00 

5. Auslagekästen, Schaukästen u.ä. Vorrichtungen 
über 20 cm Ausladung 

qm  Jahr    20,00 

6. Automaten über 20 cm Ausladung qm  Jahr    20,00 

7. Aufstellen von Tischen und Stühlen zu 
gewerblichen Zwecken 

qm  Monat     5,00 

8. Werbeständer qm  Tag     5,00 

9. Schilder, zeitl. befristet, Hinweisschilder aus 
besonderem Anlass 

Stück Woche   15,00 

10. Zeitungsverkaufsstände Stück Monat     5,00 

11. Informations- und Aktionsstände qm Tag     5,00 

12. Verkaufsstände, Verkaufswagen, Imbisswagen qm Tag     5,00 

13. Film- oder Fotoaufnahmen  Tag 30,00 bis 
1.000,00  

14. Sektempfang   Tag   30,00 

15. Zirkus  Tag   50,00 

16. Veranstaltungen  Tag 100,00 

 
 
 
Tutzing, 08. Juli 2015 Gemeinde Tutzing 
 
 
 
 Rudolf Krug 
 Erster Bürgermeister 


